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1 Beschreibung der Planung  

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Butzbach hat gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 13a BauGB die 

Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohnen am Bahnhof“ in der Kernstadt beschlossen. 

Die Allgemeinen Planziele des Bebauungsplanes sind die geringfügige Verbreiterung der 

überbaubaren Grundstücksfläche im Bereich des ehemaligen Bahnhofsgebäudes, die Zurücknahme 

der südlich hieran angrenzenden überbaubaren Grundstücksfläche zu Gunsten der Ausweisung als 

Fläche für Stellplätze sowie die Ausweisung des Geländes der ehemaligen Butzbacher Farbenfabrik 

und des Parkdecks nebst der angrenzenden Flurstücke bis an die Weiseler Straße als Allgemeines 

Wohngebiet i.S. § 4 BauNVO zulasten des bisher ausgewiesenen Kerngebietes. Hinzu kommt ein 

zweiter Teilgeltungsbereich westlich der Bahngleise, auf dem ein Sondergebiet für ein P + R Parkhaus 

ausgewiesen werden soll. Weiterhin soll eine Fußgängerbrücke errichtet werden, die sich aktuell in 

etwa auf Höhe der Südseite des bestehenden Bahnhofsgebäudes befindet, sich jedoch im Zuge des 

künftigen Abrisses und Neubaus des Bahnhofsgebäudes noch geringfügig höhenmäßig verschieben 

kann. Die Planaufstellung ist eine Maßnahme im bauplanungsrechtlichen Innenbereich 

(Nachverdichtung) und wird daher im Verfahren gemäß § 13a BauGB durchgeführt. 

 

 

Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt den maximal überbaubaren Flächenanteil eines Baugrundstücks an, 

der um bis zu 50 % bis zu einer maximalen GRZ von 0,8 (= 80 % der Grundstücksfläche) 

überschritten werden darf  (§ 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung). Die Geschossflächenzahl (GFZ) 

gibt an wie viel m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO 

zulässig sind. Z beschreibt die Anzahl der zulässigen Vollgeschosse. 

 

Stellplätze sind ausreichend mit standortgerechten Gehölzen zu umpflanzen. Außerhalb der 

Stadtmitte ist für 5 Stellplätze ein Baum, darüber hinaus für je weitere 5 Stellplätze ebenfalls ein Baum 

in einer unbefestigten Baumscheibe von ca. 8 m² zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Zur 

Absicherung der Baumscheiben sind geeignete Schutzvorrichtungen vorzusehen. 

 

 

2 Lage, Nutzung und naturräumliche Einordnung 

Das Plangebiet liegt in der Kernstadt Butzbachs und wird von allen Seiten durch Bebauung oder 

Bahngleise begrenzt. Im Umgriff des so begrenzten räumlichen Geltungsbereiches liegt eine Fläche 

von insgesamt rd. 3,42 ha. Der Bereich des Plangebiets ist durch bestehende Bebauung und 
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Parkplatzflächen, die zugehörigen Zuwegungen, Laubgehölze, ruderalisierte Flächen und extensiv 

gepflegtes, artenreiches Straßenbegleitgrün geprägt.  

Naturräumlich liegt das Plangebiet nach KLAUSING (1988)1 in der Untereinheit 234.20 „Butzbacher 

Becken“ (Haupteinheit 234 „Wetterau“). Die Höhenlage beträgt ca. 205 m ü. NN. 

 

  

3 Übergeordnete Fachplanungen 

Der die Ebenen der Raumordnung/Regionalplanung und der vorbereitenden Bauleitplanung in sich 

vereinigende Regionale Flächennutzungsplan des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain für die 

Stadt Butzbach stellt entsprechend der vormaligen Nutzung im Bereich beider Teilgeltungsbereiche 

gewerbliche Baufläche Bestand dar. Südlich des ersten, östlich der Bahngleise gelegenen, 

Teilgeltungsbereiches schließt sich eine Gemischte Baufläche Bestand an und in Richtung Altstadt 

folgt westlich der Weiseler Straße ebenfalls Gemischte Baufläche, nördlich schließt zunächst ein 

Streifen Wohnbaufläche Bestand an. Nordwestlich des zweiten, westlich der Bahngleise gelegenen, 

Teilgeltungsbereiches schließt sich ebenfalls Gemischte Baufläche Bestand an, südlich wird eine 

Gemischte Baufläche geplant dargestellt.  

 

 

4 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes 

entsprechend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung 

vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die 

ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige 

schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden werden. Die durch den Bebauungsplan 

vorbereitete Nutzung fügt sich hinsichtlich ihres Emissionsverhaltens voraussichtlich in den 

umgebenden Bestand ein. 

Sämtliche entstehende Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Über die üblichen zu erwartenden 

Abfälle hinausgehend sind derzeit keine aus der künftigen Nutzung entstehenden Sonderabfallformen 

absehbar. 

 

 

5 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Die Zulässigkeit von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien innerhalb des Plangebietes zur 

Berücksichtigung des EEWärmeG und der EnEV ergibt sich aus § 14 Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist. Beispielsweise nach 

§ 3 Abs. 1 des Erneuerbare-Energien-Wärme-Gesetzes (EEWärmeG) werden die Eigentümer von 

Gebäuden, die neu errichtet werden, etwa dazu verpflichtet, den Wärmeenergiebedarf des Gebäudes 

durch die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien zu decken. Im Zuge der 

Energieeinsparverordnung (EnEV) ist zudem sicherzustellen, dass bei der Errichtung und 

wesentlichen Änderung von Gebäuden ein bestimmter Standard an Maßnahmen zur Begrenzung des 

Energieverbrauchs von Gebäuden einzuhalten ist.  

Der Bebauungsplan trifft in diesem Zusammenhang keine Festsetzungen. 

                                                      
1
 Klausing, O. (1988): Die Naturräume Hessens. Hrsg.: Hessische Landesanstalt für Umwelt. Wiesbaden. 
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6 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden; 

dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen 

die Möglichkeiten der Entwicklung der Stadt insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, 

Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für 

Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. Diese 

Grundsätze sind nach § 1 Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Die Aufstellung des Bebauungsplans folgt dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und 

Boden, indem innerhalb des bestehenden Ortsgefüges Flächen für eine neue Nutzung mobilisiert 

werden. Hiermit wird ein Beitrag zur Reduktion weiteren Flächenverbrauchs im Außenbereich 

geleistet.  

 

 

7 Bestandsaufnahme und –bewertung hinsichtlich der Belange des Umweltschutzes 

7.1 Boden und Wasser 

Gemäß § 1 BBodSchG und § 1 HAltBodSchG sind die Funktionen des Bodens, u.a. durch 

Vermeidung von schädlichen Beeinträchtigungen, nachhaltig zu sichern oder wiederherzustellen. Zur 

dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind gemäß § 1 

Abs. 3 Nr. 1 und 2 BNatSchG seine prägenden biologischen Funktionen, die Stoff- und Energieflüsse 

sowie landschaftlichen Strukturen zu schützen. Die Böden sind so zu erhalten, dass sie ihre Funktion 

im Naturhaushalt erfüllen können. Nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu renaturieren oder, 

soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu 

überlassen. 

Im Folgenden werden die Schutzgüter Boden und Wasser gemäß der Arbeitshilfe zur 

Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in 

Hessen „Bodenschutz in der Bauleitplanung“ ((HMUELV, 2011
2
) beschrieben und in Hinblick auf die 

vorliegende Planung bewertet. Dazu werden dem Bodenschutz zuträgliche Maßnahmen und 

Festsetzungen beschrieben. 

Entsprechend der Bodenkarte von Hessen (Maßstab 1:50.000, Blatt 5518 Butzbach) befindet sich das 

Plangebiet in einem Bereich aus Böden und Flächen mit anthropogener Überprägung. Hinsichtlich der 

Bodenfunktionen enthält der Boden-Viewer des Landes Hessen keine Angaben bezüglich des 

Bodenfunktionserfüllungsgrads (nach HMUELV, 2011) des Plangebiets. Bewertet wird dabei die 

Bedeutung des Standortes für Bodenfunktionen, wie den Wasserhaushalt, das Ertragspotential oder 

als Lebensraum für Pflanzen in Hinblick darauf, inwieweit Eingriffe im Rahmen der Bauleitplanung 

empfohlen werden bzw. ob Eingriffe auf dem jeweiligen Standort aus naturschutzfachlicher Sicht 

erheblich wären. Aufgrund der vorhandenen anthropogenen Überprägung des Gebietes ist davon 

auszugehen, dass weitestgehend keine natürlichen Bodenprofile mehr vorhanden sind. 

 

Wasser 

                                                      
2
 HMUELV (2011): Bodenschutz in der Bauleitplanung - Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der 

Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen. 
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Das Plangebiet liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebietes oder amtlich festgesetzten 

Überschwemmungsgebiet. Oberflächengewässer sind nicht vorhanden. 

 

Eingriffsbewertung 

Aufgrund ihrer räumlichen Ausdehnung mit zu erwartender Neuversiegelung sowie bereits 

vorhandener Versiegelung ist die Eingriffswirkung der geplanten Bebauung hinsichtlich Boden- und 

Wasserhaushalt als mittel zu bewerten. Insbesondere die Bodenfunktionen als Lebensraum für 

Pflanzen (einschl. landwirtschaftliche Nutzfunktion) sowie als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium 

sind im Bereich der Neubebauung in deutlichem Ausmaß betroffen (vgl. Tab. 1).  

Tab. 1: Bewertung der zu erwartenden Bodenbeeinträchtigungen (verändert nach HMUELV 2011). 

Wirkfaktor Lebensraumfunktion 

F
u

n
k
ti
o

n
 i
m

 

W
a

s
s
e

rh
a
u

s
h
a

lt
 

A
rc

h
iv

fu
n
k
ti
o

n
 

B
o

d
e

n
-

o
rg

a
n

is
m

e
n

 

P
fl
a

n
z
e

n
  

T
ie

re
 

M
e

n
s
c
h
 

Bodenversiegelung (X) X (X)  X X 

Auftrag/Überdeckung  X   X (X) 

Verdichtung (X) X   X  

Stoffeintrag (X) (X)   (X)  

Grundwasserstandsänderung (X) X   X (X) 

 

Um grundsätzlich mit Bodenversiegelungen verbundenen negativen Effekten (Erhöhung des 

Oberflächenabflusses des Niederschlagswassers, Erhöhung des Spitzenabflusses der Vorfluter, 

steigende Hochwasserspitzen, Verringerung der Grundwasserneubildung) entgegen zu wirken, trifft 

der Bebauungsplan folgende Festsetzungen bzw. Hinweise auf gesetzliche Regelungen: 

 Nach der Satzung über die Schaffung von Stellplätzen in der Stadt Butzbach in der Fassung vom 

25.03.1995 gilt: Stellplätze sind mit Pflaster- Verbundsteinen oder ähnlichen luft- und 

wasserdurchlässigem Belag auf einem der Verkehrsbelastung entsprechendem Unterbau 

herzustellen. 

 Niederschlagswassersoll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne 

Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem weder 

wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Belange entgegenstehen. 

Aus Sicht des Bodenschutzes sind im Rahmen der Bauausführung die folgenden 

eingriffsminimierenden Maßnahmen zu empfehlen (aus HMUELV 2011: Bodenschutz in der 

Bauleitplanung): 

 Nach § 202 BauGB ist in der Bauphase der Mutterboden zu erhalten und zu schützen 

(„Mutterboden, der bei Errichtung oder Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesentlichen 

anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu halten 

und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen“), 

 Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731), 

 Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Verwertung des Bodenaushubs, 

 Berücksichtigung der Witterung beim Befahren der Böden, 
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 Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden nach Bauende und vor Auftrag des Oberbodens, 

 Baustelleneinrichtung und Lagerflächen im Bereich bereits verdichteter bzw. versiegelter Böden. 

 

Über die beschriebenen eingriffsminimierenden Maßnahmen lässt sich voraussichtlich eine wirksame 

Minimierung der dennoch möglichen Auswirkungen erreichen. 

 

7.2 Klima und Luft 

Die Fläche des Untersuchungsgebietes ist von mittleren Temperaturschwankungen geprägt, die sich 

an heißen Sommertagen in einer mittleren Erwärmung der oberen Bodenschichten ausdrücken. 

Die kleinklimatischen Auswirkungen des Vorhabens werden sich aufgrund der Kleinflächigkeit vor 

allem auf das Plangebiet selbst konzentrieren, wo durch den geringeren Flächenanteil, die schnellere 

Verdunstung mit einer Einschränkung der Verdunstung und die Wärmespeicherung der Gebäude und 

Asphaltdecken mit einem geringfügigen Anstieg der Durchschnittstemperatur zu rechnen ist. 

Die vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen innerhalb des Gebietes werden sich positiv auf das 

Kleinklima vor Ort auswirken.  

Insgesamt sind durch das Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen des Lokalklimas zu 

erwarten. 

 

7.3 Tiere und Pflanzen 

Zur Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen des Plangebiets wurde im Juni 2017 eine 

Geländebegehung durchgeführt. Die Erhebungsergebnisse werden nachfolgend beschrieben. 

Das Plangebiet liegt in der Kernstadt Butzbachs und wird von allen Seiten durch Bebauung oder 

Bahngleise begrenzt. Der Bereich des Plangebiets ist durch bestehende Bebauung und 

Parkplatzflächen, die zugehörigen Zuwegungen, Laubgehölze, ruderalisierte Flächen (östlicher 

Teilgeltungsbereich) und extensiv gepflegtes, artenreiches Straßenbegleitgrün sowie ruderale Säume 

(westlicher Teilgeltungsbereich) geprägt.  

Im Bereich der ruderalisierten Schotter- und Pflasterflächen im östlichen Teilgeltungsbereich befinden 

sich u.a. folgende Pflanzen- und Gehölzarten: 

Gewöhnliches Hirtentäschel Capsella bursa-pastoris 

Weißer Gänsefuß Chenopodium album 

Wiesen-Knäuelgras Dactylis glomerata 

Kugeldistel Echinops spec. 

Gewöhnlicher Natternkopf Echium vulgare 

Wiesen-Labkraut Galium mollugo 

Echtes Johanniskraut Hypericum perforatum 

Strahlenlose Kamille Matricaria discoidea 

Hopfenklee Medicago lupulina 

Weißer Steinklee Melilotus albus 

Gelber Steinklee Melilotus officinalis 

Gemeine Nachtkerze Oenothera biennis 

Saat-Mohn Papaver dubium 

Spitzwegerich Plantago lanceolata 

Breitwegerich Plantago major 

Vogelknöterich Polygonum aviculare 

Gelber Wau Reseda lutea 

Brombeere Rubus sectio Rubus 
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Salweide Salix caprea (Jungwuchs) 

Weiße Lichtnelke Silene latifolia 

Gänsedistel Sonchus spec. 

Rainfarn Tanacetum vulgare 

Weiß-Klee Trifolium repens 

Königskerze Verbascum spec. 

 

Im Bereich der ruderalisierten Flächen im Bereich der leerstehenden Gebäude im östlichen 

Teilgeltungsbereich befinden sich u.a. folgende Pflanzen- und Gehölzarten: 

Gänseblümchen Bellis perennis 

Rotfrüchtige Zaunrübe Bryonia dioica 

Schöllkraut Chelidonium majus 

Kratzdistel Cirsium spec. 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea (Jungwuchs) 

Einjähriges Berufkraut Erigeron annuus 

Kletten-Labkraut Galium aparine 

Duftende Platterbse Lathyrus odoratus cf. 

Gemeine Nachtkerze Oenothera biennis 

Brombeere Rubus sectio Rubus 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

Mutterkraut Tanacetum parthenium (gefüllte Zierform) 

Brennnessel Urtica dioica 

 

Die Laubgehölze im östlichen Teilgeltungsbereich bestehen u.a. aus folgenden Gehölzarten: 

Spitzahorn Acer platanoides 

Roter Feldahorn Acer spec. 

Roter Hartriegel  Cornus sanguinea 

Gemeine Hasel Corylus avellana 

Baum-Hasel Corylus colurna 

Efeu Hedera helix 

Gewöhnliche Mahonie Mahonia aquifolium 

Vogel-Kirsche Prunus avium 

Brombeere Rubus sectio Rubus 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

Spierstrauch Spiraea spec. 

Eberesche Sorbus aucuparia 

Gewöhnliche Schneebeere Symphoricarpos albus 

Winterlinde Tilia cordata 

 

 

 

 

Abb. 1: Blick über Parkplatzflächen im Norden des 

östlichen Teilgeltungsbereichs. 

 Abb. 2: Blick auf einen Laubgehölzsaum im 

Südwesten des östlichen Teilgeltungsbereichs. 
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Abb. 3: Blick über ruderal bewachsene Schotterflächen 

mit Gehölzen im Südwesten des östlichen 

Teilgeltungsbereichs. 

 Abb. 4: Blick auf ein Bestandsgebäude in der Mitte 

des östlichen Teilgeltungsbereichs mit ruderalisiertem 

Hausgarten im Vordergrund. 

 

Im Bereich des extensiv gepflegten, artenreichen Straßenbegleitgrüns im Westen des westlichen 

Teilgeltungsbereichs befinden sich u.a. folgende Pflanzen- und Gehölzarten: 

Spitzahorn  Acer platanoides 

Wiesen-Schafgarbe Achillea millefolium 

Gewöhnliche Glatthafer  Arrhenatherum elatius 

Gänseblümchen Bellis perennis 

Birke  Betula spec. 

Gewöhnliche Wegwarte  Cichorium intybus 

Acker-Kratzdistel  Cirsium arvense 

Acker-Winde  Convolvulus arvensis 

Wiesen-Knäuelgras Dactylis glomerata 

Wiesen-Labkraut Galium mollugo 

Weiche Storchschnabel  Geranium molle 

Wiesen-Storchschnabel  Geranium pratense 

Gundermann  Glechoma hederacea 

Echtes Johanniskraut Hypericum perforatum 

Gemeiner Rainkohl Lapsana communis 

Magerwiesen-Margerite  Leucanthemum vulgare 

Gewöhnlicher Hornklee  Lotus corniculatus 

Hopfenklee Medicago lupulina 

Sprossende Felsennelke  Petrorhagia prolifera (randlich im gepflasterten Bereich) 

Spitzwegerich Plantago lanceolata 

Mittlere Wegerich  Plantago media 

Kriechendes Fingerkraut  Potentilla reptans 

Kriechender Hahnenfuß  Ranunculus repens 

Ampfer Rumex spec. 

Großer Wiesenknopf  Sanguisorba officinalis (im nördlichen Bereich flächig verteilt) 

Weiße Lichtnelke Silene latifolia 

Gewöhnliche Vogelmiere  Stellaria media 

Gemeiner Löwenzahn Taraxacum sectio Taraxacum 

Wiesen-Bocksbart  Tragopogon pratensis 

Rot-Klee Trifolium pratense 

Weiß-Klee Trifolium repens 

Zaun-Wicke  Vicia sepium 

 

Die ruderalen Säume im Osten des westlichen Teilgeltungsbereichs werden u.a. von folgenden 

Pflanzen- und Gehölzarten charakterisiert: 

Spitzahorn Acer platanoides (Jungwuchs) 

Roter Hartriegel  Cornus sanguinea (Jungwuchs) 
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Wiesen-Labkraut Galium mollugo 

Echtes Johanniskraut Hypericum perforatum 

Luzerne  Medicago sativa 

Wiesen-Rispengras  Poa pratensis 

Rose  Rosa spec. 

Brombeere Rubus sectio Rubus 

Salweide  Salix caprea (Jungwuchs) 

Greiskräuter  Senecio spec. 

Wicke Vicia spec. 

 

 

 

 

Abb. 5: Blick über die Parkplatzfläche des westlichen 

Teilgeltungsbereichs mit Laubbäumen im Hintergrund 

Richtung Norden. 

 Abb. 6: Blick über das extensiv gepflegte, 

artenreiche Straßenbegleitgrün im Westen des 

westlichen Teilgeltungsbereichs Richtung 

Südwesten. 

 

 

 

Abb. 7: Blick über das extensiv gepflegte, 

artenreiche Straßenbegleitgrün mit 

Bestandsbäumen im Westen des westlichen 

Teilgeltungsbereichs Richtung Süden. 

 Abb. 8: Blick über das extensiv gepflegte, 

artenreiche Straßenbegleitgrün im Westen des 

westlichen Teilgeltungsbereichs Richtung Norden. 

 

Artenschutz 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Erkenntnisse über die direkte Betroffenheit von Arten des 

Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäischer Vogelarten vor. Grundsätzlich weist das Plangebiet 

aufgrund der vorhandenen Strukturen potenziell geeignete Habitate für Vorkommen von Europäischen 

Vogelarten auf. Daher muss hier u.a. von möglichen Brutvorgängen im Bereich der Gehölze 

ausgegangen werden. Es ist jedoch mit keinen besonders störempfindlichen oder anspruchsvollen 

Arten zu rechnen. 

Die Erforderlichkeit einer von den konkreten Gegebenheiten des Einzelfalls abhängigen 

artenschutzbezogenen Erhebung ist im Rahmen der vorliegenden Planung nicht erkennbar. Die 

Artenschutzvorschriften des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind einzuhalten. Sollten im 

Baugenehmigungsverfahren oder bei der Durchführung von Baumaßnahmen besonders oder streng 

geschützte Arten im Sinne von § 44 BNatSchG angetroffen werden, sind diese aufzunehmen und ist 

im Baugenehmigungsverfahren und während der Baumaßnahme eine Ausnahmegenehmigung bei 
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der zuständigen Naturschutzbehörde zu beantragen. Eine Nichtbeachtung kann gemäß § 71a 

BNatSchG einen Straftatbestand darstellen. Die Beachtung der Verbotstatbestände nach § 44 

BNatSchG gilt demnach auch bei der nachfolgenden konkreten Planumsetzung. Der Vorhabenträger 

bzw. Bauherr muss dem Erfordernis des Artenschutzes auch hier entsprechend Rechnung tragen. 

Von Rodungsarbeiten oder der Baufeldfreimachung ist während der Brutzeit (1. März bis 30. 

September) aus artenschutzrechtlichen Gründen abzusehen. Sofern Arbeiten in diesem Zeitraum 

notwendig wird, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn der Maßnahme durch einen 

Fachgutachter auf eventuelle Brutvorkommen zu kontrollieren.  

 

Bestands- und Eingriffsbewertung 

Dem Plangebiet kommt aus naturschutzfachlicher Sicht eine teils geringe, teils mittlere bis teils 

erhöhte Bedeutung zu. Ausschlaggebend dafür sind die vorhandenen wenigen Biotop- und 

Nutzungsstrukturen mit Vegetationstypen geringer (versiegelte Flächen), mittlerer (ruderalisierte 

Schotter- und Pflasterflächen, extensiv gepflegtes, artenreiches Straßenbegleitgrün, ruderale Säume) 

und erhöhter naturschutzfachlicher Wertigkeit (Laubgehölze).  

Aus artenschutzfachlicher Sicht kommt dem Plangebiet aufgrund der vorhandenen Strukturen bislang 

eine mittlere bis erhöhte Bedeutung zu.  

Für das Plangebiet ergibt sich aus naturschutzfachlicher Sicht zusammenfassend eine teils geringe, 

teils mittlere und teils erhöhte Konfliktsituation. Durch den geplanten Eingriff kommt es zu einer 

Versiegelung der Fläche.  

Insgesamt sind durch die Planung im Hinblick auf die Schutzgüter Tiere und Pflanzen teils geringe, 

teils mittlere und teils erhöhte Eingriffswirkungen zu erwarten.  

 

7.4 Biologische Vielfalt 

Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst laut BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ
3
 

 die Vielfalt der Arten,  

 die Vielfalt der Lebensräume und  

 die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten. 

Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich gegenseitig: Bestimmte Arten 

sind auf bestimmte Lebensräume und auf das Vorhandensein ganz bestimmter anderer Arten 

angewiesen. Der Lebensraum wiederum hängt von bestimmten Umweltbedingungen wie Boden-, 

Klima- und Wasserverhältnissen ab. Die genetischen Unterschiede innerhalb der Arten schließlich 

verbessern die Chancen der einzelnen Art, sich an veränderte Lebensbedingungen (z.B. durch den 

Klimawandel) anzupassen. Man kann biologische Vielfalt mit einem eng verwobenen Netz 

vergleichen, ein Netz mit zahlreichen Verknüpfungen und Abhängigkeiten, in dem ununterbrochen 

neue Knoten geknüpft werden.  

Dieses Netzwerk der biologischen Vielfalt macht die Erde zu einem einzigartigen, bewohnbaren Raum 

für die Menschen. Daher verfolgt die Hessische Biodiversitätsstrategie
4
 auch das Ziel, in Hessen die 

natürlich und kulturhistorisch entstandene Artenvielfalt in für die einzelnen Lebensräume 

charakteristischer Ausprägung zu stabilisieren und zu erhalten. Dabei soll die vorhandene 

naturraumtypische Vielfalt von Lebensräumen dauerhaft gesichert werden und sich in einem 

                                                      
3
 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Stand: 06/2010): Informationsplattform www.biologischevielfalt.de 

4
 HESSISCHES MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE, LANDWIRTSCHAFT UND VERBRAUCHERSCHUTZ (Stand: 08/2013): Hessische 

Biodiversitätsstrategie, www.umweltministerium.hessen.de 
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günstigen Erhaltungszustand befinden. Wildlebende Arten (Tiere, Pflanzen, Pilze, Mikroorganismen) 

sollen in ihrer genetischen Vielfalt und in ihrer natürlichen Verteilung – auch im Boden und Wasser – 

vorhanden sein. 

Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitätskonvention) 

verfolgt drei Ziele: 

 den Erhalt der biologischen Vielfalt, 

 die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und 

 den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der biologischen Vielfalt. 

 

Entsprechend der Ausführungen im vorhergehenden Kapitel sind Eingriffswirkungen der Planung für 

die biologische Vielfalt von teils geringer, teils mittlerer und teils erhöhter Intensität zu erwarten. 

 

7.5 Landschaft 

Das Landschaftsbild des Plangebiets ist derzeit durch bestehende Bebauung und Parkplatzflächen, 

die zugehörigen Zuwegungen, Laubgehölze, ruderalisierte Flächen und extensiv gepflegtes, 

artenreiches Straßenbegleitgrün geprägt. Aufgrund der festgesetzten Maßnahmen zur Begrünung 

sowie der Lage im Ort sind voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen Wirkungen auf das 

Landschaftsbild zu erwarten. 

 

7.6 Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete 

Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete sind nicht direkt 

betroffen. In ca. 3,4 km nordöstlicher Entfernung befindet sich das FFH-Gebiet Nr. 5619-306 

„Grünlandgebiete in der Wetterau“. Das nächste Natura-2000-Schutzgebiet ist das FFH-Gebiet Nr. 

5517-302 „Wacholderheide und Streuobstwiese bei Hoch-Weisel“ in ca. 3,7 km südwestlicher 

Entfernung. 

Da die vorliegende Planung jedoch außerhalb der Schutzgebiete stattfindet und der Wirkungsraum 

der Planung nicht an jene reicht, sind keine erheblichen Einschränkungen oder erhebliche negative 

Auswirkungen auf die Erhaltungsziele der Natura-2000-Gebiete gegeben. 

 

7.7 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

 Wohnen bzw. Siedlung: 

Das Plangebiet liegt in der Kernstadt Butzbachs und wird von allen Seiten durch Bebauung oder 

Bahngleise begrenzt. Die Allgemeinen Planziele der Änderung sind die geringfügige Verbreiterung der 

überbaubaren Grundstücksfläche im Bereich des ehemaligen Bahnhofsgebäudes, die Zurücknahme 

der südlich hieran angrenzenden überbaubaren Grundstücksfläche zu Gunsten der Ausweisung als 

Fläche für Stellplätze sowie die Ausweisung des Geländes der ehemaligen Butzbacher Farbenfabrik 

und des Parkdecks nebst der angrenzenden Flurstücke bis an die Weiseler Straße. Hinzu kommt ein 

zweiter Teilgeltungsbereich westlich der Bahngleise, auf dem ein Sondergebiet für ein P + R Parkhaus 

ausgewiesen werden soll. Weiterhin soll eine Fußgängerbrücke errichtet werden, die sich aktuell in 

etwa auf Höhe der Südseite des bestehenden Bahnhofsgebäudes befindet 

Da das Plangebiet bereits größtenteils bebaut und von bereits bestehenden Wohngebieten umgrenzt 

ist und Maßnahmen zur Begrünung festgesetzt werden, ergeben sich für die Wohnqualität der 

benachbarten Bereiche voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen. 
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 Erholung: 

Die Fläche des Plangebiets besitzt aufgrund seines derzeitigen Bestandes, seiner Größe sowie seiner 

Lage im Ort kein Naherholungspotenzial für die angrenzenden Wohnbereiche. Spaziergänger und 

Radfahrer passieren das Gebiet randlich über die vorhandenen Straßen und Wege, die in die in 

einiger Entfernung befindlichen Wald- und Offenlandbereiche westlich und südlich des Plangebiets 

führen. Dort liegen die für die Naherholungszwecke dienlichen Bereiche. Diese bleiben durch die 

vorliegende Planung in ihrer Nutzbarkeit für Naherholungszwecke und auch in ihrer Erreichbarkeit 

unberührt. Es sind demnach durch die vorliegende Planung keine erheblichen Beeinträchtigungen des 

Naherholungspotenzials zu erwarten. 

 

7.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter sind von der Planung voraussichtlich nicht betroffen.  

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und 

Fundgegenstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden, so ist dies 

gemäß § 21 HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische 

Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die 

Fundstelle sind gem. § 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im 

unveränderten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des 

Fundes zu schützen.  

 

7.9 Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Die Rahmenrichtlinie Luftqualität (96/62/EG) der EU benennt in Artikel 9 die Anforderungen für 

Gebiete, in denen die Werte unterhalb der Grenzwerte liegen. Artikel 9 besagt, dass 

 die Mitgliedsstaaten eine Liste der Gebiete und Ballungsräume, in denen die Werte der 

Schadstoffe unterhalb der Grenzwerte liegen, zu erstellen haben und 

 die Mitgliedsstaaten in diesen Gebieten die Schadstoffwerte unter den Grenzwerten halten 

und sich bemühen, die bestmögliche Luftqualität im Einklang mit der Strategie einer 

dauerhaften und umweltgerechten Entwicklung zu erhalten. 

Den in Artikel 9 beschriebenen Vorgaben trägt § 50 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(BImSchG) Rechnung. Dieser besagt, dass bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in 

Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Abs. 1 BImSchG festgelegten 

Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bei der Abwägung der betroffenen Belange die 

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als Belang zu berücksichtigen ist. 

Das BauGB übernimmt wiederum die Anforderungen des § 50 BImSchG an die Erhaltung der 

bestmöglichen Luftqualität als Abwägungsbelang für die Bauleitplanung. So dass gemäß § 1 Abs. 6 

Nr. 7 Buchstabe h BauGB, die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die 

durch Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaft 

festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, bei der Aufstellung von Bauleitplänen 

zu berücksichtigen ist. 

Die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Nutzungen werden voraussichtlich keine besonderen, für 

die Luftqualität entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben, sodass die Planung 

voraussichtlich zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu 

erhaltenden bestmöglichen Luftqualität führen wird. 
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8 Eingriffsregelung 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um ein beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB. 

Dieses Verfahren kann angewandt werden, wenn es der Wiedernutzbarmachung innerstädtischer 

Flächen, Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient, die Größe der 

Grundfläche unterhalb von 20.000 m² bleibt (oder bei einer Grundfläche von 20.000 m² bis weniger als 

70.000 m² nach einer Vorprüfung des Einzelfalls), keine Vorhaben, welche nach dem UVPG oder 

Landesrecht UVP-pflichtig sind, vorbereitet werden und darüber hinaus keine Anhaltspunkte für eine 

Beeinträchtigung der Erhaltungsziele und Schutzzwecke von FFH-Gebieten oder Vogelschutzgebieten 

bestehen. 

Da die durch den Bebauungsplan in den ausgewiesenen Baugebieten maximal mögliche Überbauung 

zudem unterhalb des unteren Schwellenwertes von 20.000 m² liegt (vgl. § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 

BauGB), gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des 

Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt oder zulässig. § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB regelt, dass ein Ausgleich nicht 

erforderlich ist, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig 

waren. Eine auf der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung fußende Eingriffs-/Ausgleichsplanung 

wird daher vorliegend nicht erforderlich, zumal die Fläche im Innenbereich liegt und von allen Seiten 

erschlossen ist. 

 


